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471139-2025 - Wettbewerb

Deutschland - Internetdienste — Gemeinde Schonkirchen Wirtschaftlichkeitslickenféorderung
Gigabitnetz

OJ S 136/2025 18/07/2025

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung — Standardregelung - Anderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schoénkirchen c/o Amt Schrevenborn
E-Mail: vergabe@amt-schrevenborn.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Gemeinde Schonkirchen Wirtschaftlichkeitslickenforderung Gigabitnetz
Beschreibung: Gemeinde Schonkirchen Wirtschaftlichkeitslickenforderung Gigabitnetz
Kennung des Verfahrens: 0197a0f7-f725-400e-aa36-d03190cce350
Interne Kennung: 36/25-I-S
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Das Verfahren wird als Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb, also zweistufig gefuihrt. Zunachst sind elektronisch Uber die
EVergabeplattform "evergabe.de" Teilnahmeantrage zu stellen, denen die geforderten
Erklarungen/Nachweise zur Eignung beizufligen sind (Formulare in den Vergabeunterlagen).
In den o6ffentlich bereitgestellten Vergabeunterlagen sind auch Einzelheiten zum
Teilnahmewettbewerb beschrieben. Die im Teilnahmewettbewerb nach Maligabe der Eignung
und ggf. der Kriterien zur Begrenzung der Zahl der Bewerber ausgewahlten Teilnehmer
werden danach gesondert elektronisch zur Angebotsabgabe aufgefordert. Auch Angebote sind
elektronisch abzugeben. Fur die Kommunikation ist zu beachten, dass einfache E-Mails nicht
den Anforderungen von § 11 Abs. 2 VgV an Vertraulichkeit und Sicherheit genigen. Anfragen
zum Verfahren kdnnen elektronisch Uber die E-Vergabe-Plattform gestellt werden. Hinweis:
Soweit in dieser Bekanntmachung bei einzelnen Eignungskriterien der Text erscheint "Dieses
Kriterium wird fur die Auswahl der Bewerber fur die zweite Stufe verwendet" (verbunden mit
einer Angabe zur Gewichtung), bezieht sich das auf die Auswahlkriterien zur Begrenzung der
Zahl der Bewerber gem. § 51 VgV und Abschnitt IV.6. der Verfahrensregeln der
Vergabeunterlagen. Soweit kein solcher Text mit Gewichtung erscheint, hei’t das, dass das
Eignungskriterium nur fur die Eignung dem Grunde nach (und insoweit allerdings auch fur den
Zugang zur Angebotsphase) bedeutsam ist. Die Terminologie und Struktur sind durch die
eForms-2.0-Formulare der EU bedingt.

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72400000 Internetdienste
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2.1.2. Erfillungsort
Stadt: Schonkirchen
Postleitzahl: 24232
Land, Gliederung (NUTS): PI6n (DEFOA)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Das Projekt unterliegt beihilferechtlich der Rahmenregelung der
Bundesrepublik Deutschland zur Unterstlitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gi-
gabitnetzen in grauen Flecken vom 01.08.2024. Es unterliegt der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstltzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik
Deutschland® — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 — und der Richtlinie Uber die Kofinanzierung
der Gigabitférderung durch den Bund in Schleswig-Holstein — Gigabit-Kofinanzierungs-
Richtlinie —. Das Verfahren wird auch auf der Plattform der Bundesférderung Breitband
(aconium GmbH) veroffentlicht.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - Ob Wirtschaftlichkeitslickenforderungen dem férmlichen Vergaberecht und ggf. der VgV
oder der KonzVgV unterliegen, ist nicht abschlielend geklart. VgV wird vorsorglich
entsprechend herangezogen, Einzelheiten in den Vergabeunterlagen.
Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Entfallt.

2.1.6. Ausschlussgriinde
Quellen der Ausschlussgriinde: Bekanntmachung
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingender Ausschlussgrund nach MalRgabe
von § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS1 Keine Straftaten -
Eigenerklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen nach § 123 Abs. 3
GWB zuzurechnen ist (dazu gehéren mindestens gesetzliche Vertreter und leitende
Angestellte), innerhalb der letzten funf Jahre wegen einer der in § 123 Abs. 1 GWB genannten
Straftaten rechtskraftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine GeldbufRe nach § 30
OWiG rechtskraftig festgesetzt worden ist, auf gesonderte Anforderung Auszug aus dem
Bundeszentralregister oder einem gleichwertigen Register des Herkunftslandes. Hinweis: Zu
allen geforderten Eigenerklarungen betr. Ausschlussgrinde u. Eignung steht bei den
Vergabeunterlagen ein Formularsatz zur Verfligung.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitaten:
Zwingender Ausschlussgrund nach Mal3gabe von § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte
Eigenerklarung: AS1, zum Inhalt siehe oben.
Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingender Ausschlussgrund nach MafRRgabe von
§ 123 Abs. 1 Nr. 2-3 GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS1, zum Inhalt siehe oben.
Betrug: Zwingender Ausschlussgrund nach MafRgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 4-5 GWB.
Geforderte Eigenerklarung: AS1, zum Inhalt siehe oben.
Korruption: Zwingender Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 GWB.
Geforderte Eigenerklarung: AS1, zum Inhalt siehe oben.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingender Ausschlussgrund nach
MaRgabe von § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS1, zum Inhalt siehe
oben.
Verstol gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: Zwingender Ausschlussgrund
nach MaRgabe von § 123 Abs. 4 GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS2 - Eigenerklarung
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Steuern und Abgaben: Eigenerklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur
Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung (flr Arbeitnehmer)
innerhalb der letzten drei Jahre ordnungsgemaf nachgekommen ist.

Verstol gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeitragen:
Zwingender Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 123 Abs. 4 GWB. Geforderte
Eigenerklarung: AS2 - Eigenerklarung Steuern und Abgaben, Inhalt siehe oben

Verstol gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Fakultativer Ausschlussgrund nach
MaRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklarungen: AS3.1 - Eigenerklarung
Umwelt-, Sozial-, Arbeitsrecht: Eigenerklarung, dass das Unternehmen bei der Ausfuhrung
offentlicher Auftrage in den letzten drei Jahren nicht gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en hat.

Verstol gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Fakultativer Ausschlussgrund nach MalRgabe
von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklarungen: AS3.1 - Eigenerklarung Umwelt-,
Sozial-, Arbeitsrecht, Inhalt siehe oben.

Verstol3 gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Fakultativer Ausschlussgrund nach
MaRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB. Geforderte Eigenerklarungen: AS3.1 - Eigenerklarung
Umwelt-, Sozial-, Arbeitsrecht, Inhalt siehe oben.

Verwaltung der Vermdgenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Fakultativer
Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Geforderte Eigenerklarung:
AS4 - Keine Insolvenz o.A: Eigenerklarung, dass Uber das Vermodgen des Unternehmens kein
Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren beantragt oder eréffnet worden ist, die
Er6ffnung mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen in der Liquidation
befindet oder seine Tatigkeit eingestellt hat oder zahlungsunfahig ist.

Der Zahlungsunfahigkeit vergleichbare Lage gemal} nationaler Rechtsvorschriften:
Fakultativer Ausschlussgrund nach MalRRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Geforderte
Eigenerklarung: AS4, zum Inhalt siehe oben.

Zahlungsunfahigkeit: Fakultativer Ausschlussgrund nach Malgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 2
GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS4, zum Inhalt siehe oben.

Einstellung der gewerblichen Tatigkeit: Fakultativer Ausschlussgrund nach Mal3gabe von §
124 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS4, zum Inhalt siehe oben.
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: Fakultativer Ausschlussgrund nach MalRgabe
von § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB. Geforderte Eigenerklarung: AS5 - Keine schweren
Verfehlungen: Eigenerklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen nach §
123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist (dazu gehéren mindestens gesetzliche Vertreter und
leitende Angestellte), im Rahmen ihrer beruflichen Tatigkeit in den letzten drei Jahren eine
schwere Verfehlung begangen hat, durch welche die Integritéat des Unternehmens infrage
gestellt wird.

Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Fakultativer
Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB. Geforderte Eigenerklarung:
ASG6 - Keine sanktionierten Vertragsverletzungen: Eigenerklarung, dass das Unternehmen bei
der Ausfuhrung friherer 6ffentlicher Auftrage oder Konzessionsvertrage in den letzten drei
Jahren wesentliche Anforderungen nicht erheblich oder fortdauernd mit der Folge einer
vorzeitigen Beendigung oder der Verpflichtung zum Schadensersatz oder vergleichbarer
Rechtsfolge mangelhaft erfullt hat.

Verstol gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgrinden verankerten
Verpflichtungen: Fakultativer ("soll") Ausschlussgrund nach § 19 Abs. 1 MiLoG, § 21 Abs. 1
AENtG: Keine sanktionierten Mindestlohnverstoe. Geforderte Eigenerklarung: AS 3.2 -
Eigenerklarung, dass der Bieter bzw. das Unternehmen oder der nach Satzung oder Gesetz
Vertretungsberechtigte nicht in den letzten drei Jahren wegen eines Verstolies nach § 23
Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder wegen eines VerstolRes gegen § 21 Mindestlohngesetz
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mit einer Geldbul3e von wenigstens 2 500 EUR belegt worden ist. - Fakultativer
Ausschlussgrund nach § 21 Abs. 1 SchwarzArbG, § 98c Abs. 1 AufenthG: Keine sanktionierte
Schwarzarbeit/illegale Auslanderbeschaftigung. Geforderte Eigenerklarung: AS 3.3 -
Eigenerklarung, dass der Bewerber oder der nach Satzung oder Gesetz
Vertretungsberechtigte nicht in den letzten drei Jahren gemal} § 21 Abs. 1 S. 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder wegen eines der in § 98c Aufenthaltsgesetz
genannten VerstoRe mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe
von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulte von wenigstens 2 500 EUR belegt worden
ist. - Fakultativer ("soll") Ausschlussgrund nach § 22 Abs. 1 LkSorgPflG: Keine sanktionierten
VerstoRe gegen Lieferkettensorgfaltspflichten. Geforderte Eigenerklarung: AS 3.4 -
Eigenerklarung, dass das Unternehmen nicht in den letzten drei Jahren gemaf § 24 Abs. 1
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz mit einer Geldbul3e von wenigstens 175 000 EUR (in den
Fallen von § 22 Abs. 2 Satz 2 LkSorgPflG den dort genannten abweichenden hdheren
Betragen) belegt worden ist. - Kein nach EU-Sanktionsrecht (Artikel 5 k) Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023
/1214) unzulassiger Bezug zu Russland. Geforderte Eigenerklarung: AS7 - Kein unzulassiger
Bezug zu Russland (Staatsangehdrigkeit, Ansassigkeit, Niederlassung o. entspr. Beteiligung
von mehr als 50% oder Handeln fir solche Unternehmen, im Einzelnen vgl. die genannte
Rechtsvorschrift).

Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Fakultativer Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Fakultativer
Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB.

Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Fakultativer
Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB.

Tauschung, Zurtckhaltung von Informationen, Unfahigkeit zur Vorlage erforderlicher
Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Fakultativer
Ausschlussgrund nach MalRgabe von § 124 Abs. 1 Nr. 8-9 GWB.

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Wirtschaftlichkeitslickenférderung Gigabitnetz
Beschreibung: Gegenstand des Verfahrens ist die Auswahl eines
Telekommunikationsunternehmens (, TKU®) als Zuwendungsempfanger zum Ausgleich einer
Wirtschaftlichkeitslicke flur Aufbau und Betrieb eines noch zu errichtenden gigabitfahigen
Breitbandnetzes (Telekommunikationsnetz) mit einer Datenrate von mind. 1 Gigabit/s
(symmetrisch) fur 97 unterversorgte Adresspunkte in der Gemeinde Schonkirchen
(Trassenlange auf offentlichem Grund ca. 14 km, Summe der Hausanschlusslangen auf
privatem Grund ca. 1.940 m). Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine
Wirtschaftlichkeitsliickenférderung im Sinne von § 3 Abs. 1 Buchst. a der beihilferechtlichen
Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiutzung des flachendeckenden
Aufbaus von Gigabitnetzen in grauen Flecken vom 01.08.2024. Dieses
Wirtschaftlichkeitsliickenmodell beruht darauf, dass eine vom Bund nach der Richtlinie
,Forderung zur Unterstltzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der
Bundesrepublik Deutschland® — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 — und eine vom Land
Schleswig-Holstein nach der Richtlinie Gber die Kofinanzierung der Gigabitférderung durch
den Bund in Schleswig-Holstein — Gigabit-Kofinanzierungs-Richtlinie — gewahrte Férderung
sowie der gemeindliche Eigenanteil auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages (nach dem
vom Bund vorgegebenen Muster) an das TKU weitergeleitet werden. Der ausgewahlte
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Netzbetreiber hat das geforderte Breitbandnetz im eigenen Namen und auf eigenes Risiko auf
der Basis der Vergabeunterlagen und seines Angebots aus dem Vergabeverfahren zu
errichten und das Breitbandnetz anschlief3end fur mindestens die Zweckbindungsdauer der
Forderung (7 Jahre nach naherer Maligabe der Zu-wendungsbescheide) zu betreiben. Die
Nutzung von Eigenleistungen, von alternativer Netztechnologie im Fall von Nr. 5.3 und
alternativen Verlegemethoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer
Verlegung, Spulverfahren, Kabelpflugverfahren usw.) ist grundsatzlich forderfahig. Das
Vergabeverfahren dient (nach MalRgabe der Zuschlagskriterien) dem Wettbewerb um die
niedrigste geforderte Zuwendung (bzw. kalkulierte Wirtschaftlichkeitsllicke). Die hierfur zur
Verfugung stehenden Mittel sind durch die der Gemeinde bewilligten Fordermittel und den der
Bewilligung zugrunde liegenden kommunalen Eigenanteil — abzlglich der eigenen Kosten —
begrenzt. Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

Interne Kennung: LOT-0001

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72400000 Internetdienste

5.1.2. Erfullungsort
Stadt: Schonkirchen
Postleitzahl: 24232
Land, Gliederung (NUTS): Plon (DEFOA)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Laufzeit: 9 Jahre

5.1.6. Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausfliihrung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch fir kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
Zusatzliche Informationen: Zur Laufzeit: Netzinbetriebnahme ist bis 31.05.2027 vorgesehen,
Betrieb bis Ablauf der Zweckbindungsfrist (Ablauf des siebenten auf die Vorlage des
Verwendungsnachweises bei den Bewilligungsbehdrden folgenden Kalenderjahres (Bund)
bzw. 7 Jahre ab dem auf die Schlusszahlung folgenden Jahresbeginn (Land), je nach dem,
was spater eintritt.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.8. Zuganglichkeitskriterien
Kriterien fur die Zuganglichkeit fur Menschen mit Behinderungen wurden nicht berucksichtigt,
da die Beschaffung nicht fur die Nutzung durch naturliche Personen vorgesehen ist

5.1.9. Eignungskriterien
Quellen der Auswabhlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
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Beschreibung des Auswabhlkriteriums: Kriterium EK-l: Wirksame Grindung, Handelsregister:
Jedes Unternehmen muss je nach den Anforderungen seiner Rechtsform wirksam gegriindet
sein. Soweit nach der Rechtsform oder Tatigkeit erforderlich, ist die Eintragung in ein
Handelsregister nétig. Eine bestimmte Rechtsform ist aber nicht verlangt (unbeschadet der
Anforderungen zur gesamtschuldnerischen Haftung bei Bietergemeinschaften und
wirtschaftlicher Eignungsleihe). Eigenerklarung/Nachweis BA1: Registerangaben: Angaben zu
Firma, Rechtsform, Sitz, Geschaftsleitung und Gegenstand (Satzungszweck, Tatigkeitsfelder)
des Unternehmens. Angabe der Nummer der Eintragung in ein Handelsregister, soweit eine
solche vorgeschrieben ist, auf besondere Anforderung auch Nachweis der Eintragung.

Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Kriterium EK-II: Erlaubnis zur Berufsaustbung/
Berufsregister (vgl. § 122 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GWB): Die Austbung des Berufs oder Gewerbes
darf nicht behordlich verboten worden sein, ggf. erforderliche behdrdliche Genehmigungen
oder Berufsregistereintragungen liegen vor. Eigenerklarung/Nachweis BA2: Erlaubtheit/
Berufsregister: Eigenerklarung, dass die Austibung der beruflichen/gewerblichen Tatigkeit
dem Unternehmen nicht behordlich verboten wurde und ggf. dazu erforderliche behdrdliche
Genehmigungen, Erlaubnisse oder Berufsregistereintragungen vorliegen. Auf besondere
Anforderung Nachweis der Eintragung in ein Berufsregister, soweit eine solche
vorgeschrieben ist, und/oder Nachweis der erforderlichen Erlaubnisse.

Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung

Beschreibung des Auswabhlkriteriums: EK-III: Haftpflichtversicherung: Fir das Unternehmen
muss eine Haftpflichtversicherungsdeckung fir Personen-, Sach- und Vermoégensschaden in
einer dem Tatigkeitsfeld angemessenen Hohe bestehen. Der Versicherungsschutz muss fur
Personenschaden mindestens 1 000 000 EUR pro Jahr und fir Sachschaden mindestens 3
000 000 EUR pro Jahr betragen. Die Summen mussen unabhangig voneinander zur
Verfugung stehen. Falls der Versicherungsschutz nicht bereits in der geforderten Hohe
besteht, muss eine Anpassung fur den Auftragsfall durch den Versicherer verbindlich zugesagt
sein und dies mit dem Teilnahmeantrag nachgewiesen werden. Eigenerklarung/Nachweis
WL1: Haftpflichtversicherung: Eigenerklarung zum Bestehen einer
Haftpflichtversicherungsdeckung fir Personen-, Sach- und Vermégensschaden und ihrer
Hohe, auf gesonderte Anforderung auch Nachweis des Versicherers. Falls der bestehende
Versicherungsschutz die o.a. Mindestanforderungen der Hohe nach nicht erfullt, ist schon mit
dem Teilnahmeantrag eine Erklarung des Versicherers (nicht blof3 eines Maklers!)
einzureichen, im Auftragsfall die Deckungssummen auf den bzw. die geforderten Betrage zu
erhodhen.

Kriterium: Allgemeiner Jahresumsatz

Beschreibung des Auswabhlkriteriums: EK-IV: HOhe Gesamtumsatze: Die vom Unternehmen
erzielten Gesamtumsatze in den vergangenen drei Jahren mussen ihrer Grélienordnung nach
eine hinreichende wirtschaftliche Leistungskraft des Unternehmens erkennen lassen.
Mindestanforderung: Der jahrliche Gesamtumsatz muss im Mittel der letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahre mindestens 2 000 000 EUR (netto) betragen haben; falls
das Unternehmen noch nicht so lange besteht, in dem verflgbaren Zeitraum. Eigenerklarung
WL2: Gesamtumsatz: Eigenerklarung zum jeweiligen jahrlichen Gesamtumsatz des
Unternehmens in den letzten drei verfugbaren abgeschlossenen Geschaftsjahren.

Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewahlt, die zur zweiten Phase des Verfahrens
eingeladen werden sollen

Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00
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Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen

Beschreibung des Auswabhlkriteriums: EK-V: Finanzielle Situation und Stabilitat: Das
Unternehmen muss nach seiner Bonitat finanziell hinreichend stabil und leistungsfahig sein,
um die Investitionen in die aktive Technik und den Betrieb durchfihren zu kénnen. Es darf
kein ,Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Leitlinien fir staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABL EU C
249, 31.07.2014, S. 1) sein. Es darf kein Unternehmen sein, welches einer
Ruckforderungsanordnung aufgrund eines friheren Beschlusses der EU-Kommission zur
Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt
nicht nachgekommen ist (vgl. § 3 Abs. 3 Gigabit-Rahmenregelung). Eigenerklarung
/INachweise: WL3 Finanzielle Situation. Bankerklarung oder Rating: Eigenerklarung, dass das
Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten im o.a. Sinn ist und keines, welches einer
Ruckforderungsanordnung der EU-Kommission nicht nachgekommen ist. Ferner
Bankerklarung zur finanziellen Situation des Unternehmens oder entsprechende Auskunft
einer Wirtschaftsauskunftei Uber ein Kreditrating (z.B. Creditreform, Rating-Agentur) — eine
dieser Erklarungen (Bankerklarung oder Rating) ist moglichst vorzulegen, nur auf besondere
Anforderung zwingend.

Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewahlt, die zur zweiten Phase des Verfahrens
eingeladen werden sollen

Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20,00

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen

Beschreibung des Auswahlkriteriums: EK-VI: Berufliche Erfahrung/Referenzen: Das
Unternehmen muss Uber eine durch entsprechende Erfahrungen (Referenzen)
nachgewiesene hinreichende berufliche Leistungsfahigkeit hinsichtlich der Durchfiihrung
vergleichbarer Leistungen in den letzten finf Jahren verfigen. Als vergleichbar werden
Leistungen bei durchgeflhrten Gigabit- oder NGA-Breitbandnetzausbauprojekten angesehen,
die Netzplanung, Netzausbau, Netzbetrieb und das Angebot von Diensten fir Endkunden
(selbst oder die Ermoéglichung des Angebots durch Dritte) umfassen. Mindestanforderung ist
eine Referenz mit abgeschlossenem Bau und laufendem Betrieb von mindestens 200 FTTB/H-
Hausanschlissen in einem Ausbauprojekt. Zudem mussen sich die kumulierten Baukosten
der angegebenen Referenzprojekte auf mindestens 3 000 000 EUR (brutto) belaufen haben.
Eigenerklarung: TL1: Referenzliste: Liste von geeigneten Referenzen in Form einer Liste der
in den letzten 5 Jahren erbrachten wesentlichen vergleichbaren Leistungen. Angaben zur
Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Leistungsumfang (Planung, Ausbau, Betrieb,
Diensteangebot) Auftragswert, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Art des Netzes, Zahl der
Gebaudeanschlisse,.ggf. Nachunternehmereinsatz.

Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewahlt, die zur zweiten Phase des Verfahrens
eingeladen werden sollen

Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60,00

Informationen liber die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:

Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5

Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgefluhrt. In jeder Phase
koénnen einige Teilnehmer ausgeschlossen werden

Der Erwerber behalt sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der urspriinglichen Angebote
ohne weitere Verhandlungen zu vergeben

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
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Art: Kosten

Bezeichnung: Wirtschaftlichkeit des Angebotes (Hohe der mdglichen Wirtschaftlichkeitsllicke)
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit des Angebotes (Hohe der moglichen Wirtschaftlichkeitsltcke)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 80

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Konzept fur die Umsetzung des Projekts

Beschreibung: Konzept fur die Umsetzung des Projekts, vgl. ndher technische
Vergabeunterlage, Ziff. 7.1.2 in Verbindung mit 5.7

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.11. Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfigbar sind: Deutsch
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.evergabe.de/unterlagen/0197a0f7-f725-
400e-aa36-d03190cce350/zustellweg-auswaehlen

5.1.12. Bedingungen fur die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 04/09
/2025
Bedingungen fur die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse fur die Einreichung: https://www.evergabe.de/unterlagen/0197a0f7-f725-400e-aa36-
d03190cce350/zustellweg-auswaehlen
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeantrage eingereicht werden kénnen: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulassig
Varianten: Nicht zulassig
Die Bieter kdnnen mehrere Angebote einreichen: Nicht zuldssig
Frist fir den Eingang der Teilnahmeantrage: 19/08/2025 11:00:00 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist erganzt werden kénnen:
Nach Ermessen des Kaufers kdnnen einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
nachgereicht werden.
Zusatzliche Informationen: Nachforderung ist nur in dem Rahmen zuldssig, der sich aus einer
(entsprechenden) Anwendung von § 56 VgV ergibt, und unterliegt dem Ermessen der
Vergabestelle.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausfuhrung muss im Rahmen von Programmen fur geschutzte
Beschaftigungsverhaltnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulassig
Auftrage werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalt, anzunehmende Rechtsform:
Rechtsform mit gesamtschuldnerischer Haftung und bevollmachtigtem Vertreter
Finanzielle Vereinbarung: Auszahlung der Forderung nach naherer Malgabe des
Zuwendungsvertrages abhangig von nachgewiesener Erreichung der Ausbauziele

5.1.15. Techniken
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Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen tliber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Es ist rechtlich nicht abschlieRend geklart, ob die
Ausschreibung einer Wirtschaftlichkeitslickenférderung dem GWB-Vergaberecht und damit
der Zustandigkeit der Vergabekammer unterliegt. Da das Verfahren auf den Abschluss eines
Zuwendungsvertrages ausgerichtet ist, der aufgrund der Weiterleitung von Zuwendungen
offentlich-rechtlich einzustufen sein kdnnte, geht die Gemeinde davon aus, dass flr
Rechtsbehelfe im Hinblick auf das Verfahren die Zustandigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit
gegeben ist, sodass vorliegend das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, Brockdorff-
Rantzau-Strale 13, 24837 Schleswig, Telefon: 04621/860, Telefax: 04621/86-1277, zustandig
ware. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gerichte der Auffassung sind, dass
nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern die allgemeine Zivilgerichtsbarkeit zustandig ist,
namlich dann, wenn der Kooperationsvertrag nicht als 6ffentlich-rechtlich, sondern als
zivilrechtlich eingestuft werden sollte, ohne dass jedoch das férmliche Vergaberecht des GWB
fir anwendbar gehalten wird. In diesem Fall ware zustandig das Landgericht Kiel,
Schutzenwall 31-35, 24114 Kiel, Telefon: 0431/604-0, Telefax: 0431/604-1830. ----- Im
Verwaltungsrechtsweg und auch im allgemeinen Zivilrechtsweg gilt keine kalendarisch
bestimmte Frist fur gerichtlichen Eilrechtsschutz (Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung) oder eine Unterlassungsklage bzw. Feststellungsklage. Solche Rechtsbehelfe
kénnen jedoch verwirkt werden oder das Rechtsschutzinteresse kann entfallen. Insoweit wird
ferner vorsorglich darauf hingewiesen, dass nach Zuschlag (Vertragsschluss) Rechtsschutz
durch Dritte mdglicherweise nicht mehr oder nur unter besonderen Umstanden zu erlangen ist.
---- Falls demgegenuber geltend gemacht wird, dass es sich entgegen der Auffassung der
Gemeinde um ein Vergabeverfahren im Anwendungsbereich des GWB handeln sollte und
diesbezugliche Verstdlie gegen Vergabevorschriften geltend gemacht werden sollen, ist
zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren die Vergabekammer Schleswig-Holstein
(Adresse siehe sogleich). Vorsorglich wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes
hingewiesen: Nach § 160 Abs. 3 GWB ist ein etwaiger Nachprufungsantrag vor der
Vergabekammer unzuldssig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
der Gemeinde nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat, wobei der Ablauf
der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB unberuhrt bleibt, 2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber der
Gemeinde gerugt werden, 3. Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber der Gemeinde gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Gemeinde, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. ----- Fr den Fall, dass das Vorliegen eines dem GWB unterliegenden
offentlichen Auftrags oder einer Dienstleistungskonzession geltend gemacht wird oder
gegeben ist, wird ferner auf Folgendes hingewiesen: Nach Zuschlagserteilung
(Vertragsschluss) ist ein Nachprifungsantrag nicht mehr zulassig. Ausgenommen sind
Antrage auf Feststellung einer Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 GWB, also
wegen Verletzung der vorgenannten Pflicht zur Bieterinformation und Einhaltung der Wartefrist
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gem. § 134 GWB oder wegen unzulassiger Vergabe ohne vorherige Veroffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der EU. Solche Antrage auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages sind nach § 135 Abs. 3 GWB nur innerhalb von 30 Kalendertagen nach der
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 6ffentlichen Auftraggeber (hier ggf.
die Gemeinde) Uber den Abschluss des Vertrags zulassig, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss. Hat die Gemeinde die Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Européischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veréffentlichung der Bekanntmachung dieser Vergabe
im Amtsblatt der Europaischen Union.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinde
Schonkirchen c/o Amt Schrevenborn

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Gemeinde
Schonkirchen c/o Amt Schrevenborn

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schdénkirchen c/o Amt Schrevenborn
Registrierungsnummer: 010575782-0000-62
Postanschrift: Dorfplatz 2
Stadt: Heikendorf
Postleitzahl: 24226
Land, Gliederung (NUTS): PIon (DEFOA)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabestelle Amt Schrevenborn
E-Mail: vergabe@amt-schrevenborn.de
Telefon: 04312409119
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium fir Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Registrierungsnummer: 04319884542
Postanschrift: Dusternbrooker Weg 94
Stadt: Kiel
Postleitzahl: 24105
Land, Gliederung (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefon: +49 431 9884542
Fax: +49 431 9884702
Rollen dieser Organisation:
Uberprifungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
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Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Anderung
Fassung der zu andernden vorigen Bekanntmachung

0197a114-bcc6-4d20-8b28-89876e620800-01
Hauptgrund fiir die Anderung

Aktualisierte Informationen
Beschreibung

Anderung der Zuschlagskriterien aufgrund einer Bieterriige und damit "Zuriickversetzung" im
Sinne Neufestsetzung/Verlangerung der Bewerbungsfrist. Dabei Anpassung der technischen
Vergabeunterlage/Leistungsbeschreibung. Die Identitat des Vergabeverfahrens
/Auswahlverfahrens bleibt erhalten.

10.1. Anderung
Abschnittskennung: LOT-0001

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 019817e8-d18d-40a0-8dd8-d6640636fba6 - 01
Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung — Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 17/07/2025 13:12:27 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Deutsch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 471139-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 136/2025

Datum der Veroffentlichung: 18/07/2025

471139-2025 Page 11/11


mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	2. Verfahren
	2.1. Verfahren
	2.1.1. Zweck
	2.1.2. Erfüllungsort
	2.1.4. Allgemeine Informationen
	2.1.6. Ausschlussgründe
	5. Los
	5.1. Los: LOT-0001
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.8. Zugänglichkeitskriterien
	5.1.9. Eignungskriterien
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.11. Auftragsunterlagen
	5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	8. Organisationen
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	10. Änderung
	10.1. Änderung
	Informationen zur Bekanntmachung

